
Datenschutzhinweis nach Art. 13 und Art. 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im 
Zusammenhang mit der Anmeldung zur Sperrmüllabfuhr der Stadt Passau 

Die allgemeinen Angaben zu den Kontaktdaten des Verantwortlichen und des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten können der Präambel zu den Datenschutzhinweisen auf der Website der 
Stadt Passau unter www.passau.de/Datenschutzhinweise.aspx entnommen werden. Ebenso 
finden Sie dort Ihre Betroffenenrechte. 
 
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 
Verwendung 
Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der 
städtischen Sperrmüllabfuhr erhoben und verarbeitet. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DSGVO, Art. 4 BayDSG in der 
Erfüllung einer freiwilligen Aufgabe (Serviceleistung der Stadt Passau), die im öffentlichen 
Interesse liegt. 
 
2. Weitergabe von Daten an Dritte 
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung der Sperrmüllabfuhr an den 
städtischen Bauhof und das ausführende Drittunternehmen weitergegeben.  
 
3. Löschfristen 
Ihre Daten werden nach Abwicklung der Sperrmüllabfuhr umgehend datenschutzkonform 
vernichtet. 
 
4. Pflicht zur Datenbereitstellung 
Zur Durchführung der Sperrmüllabfuhr ist es notwendig, dass Sie die im Formular aufgeführten 
Daten bereitstellen.  


